
 

 
AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR KITA-VERORDNUNG  
DER GEMEINDE VILLMERGEN 
 
 
Rechtsgrundlage: 
KITA-Verordnung vom 23. November 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Gemeinderat beschlossen am 3. Juni 2013, revidiert am 11. August 2014, 
angepasst am 6. Juni 2016 im Hinblick auf die Inkraftsetzung des Gesetzes über 
die familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG) und im Sinne des KiBeG.



Der Gemeinderat von Villmergen,  
 

gestützt auf die KITA-Verordnung vom 23. November 2012,  
 

beschliesst: 
 
 § 1 
Anwendungsbereich 
(§ 3 Kita-Verordnung) 

Der Kreis der Kindertagesstätten, in denen Betreuungsverhält-
nisse von Villmerger Kindern mitfinanziert werden können, wird 
geografisch nicht begrenzt.1 
 

 § 2 
Festlegung Berech-
nungsfaktoren Kinder-
krippen (§ 5 Kita-Ver-
ordnung) 

1 Der Basisbetrag wird für die durchschnittliche Öffnungszeit 
von 10 Stunden bei den Kinderkrippen am Standort Villmergen 
und in den umliegenden Gemeinden bei Fr. 85.-- festgelegt. 
2 Ist eine Kinderkrippe vom Kanton als Ausbildungsort aner-
kannt, wird ein Strukturzuschlag von 3 % auf den Basisbetrag 
gewährt. 
3 Weist eine Kinderkrippe Sozialversicherungsleistungen aus, die 
17 % übersteigen, wird ein Strukturzuschlag von 3 % auf dem 
Basisbetrag gewährt.  
4 Bietet eine Kindertagesstätte keine Plätze für Kinder unter 18 
Monaten an, wird ein Strukturabschlag von 3 % auf den Basis-
betrag angewandt. 
5 Der maximale Bruttomietzins bzw. der kalkulatorische Miet-
wert wird pro bewilligten Betreuungsplatz bei maximal 
Fr. 2'500.-- pro Jahr festgelegt. 
6 Die kantonalen Subventionen werden bis 31. Juli 2018 mit 
einem Abschlag von 10 % auf der Summe der Berechnungsfak-
toren berücksichtigt.1 
 

 § 3 

Normkosten Tages-
strukturen (§ 6 Kita-
Verordnung) 

1 Der Basisbetrag wird für die durchschnittliche Öffnungszeit 
von 8 Stunden bei den Tagesstrukturen am Standort Villmergen 
auf Fr. 60.-- festgelegt.  

 2 Die Normkosten bei den Betreuungsmodulen in den Tages-
strukturen werden folgendermassen festgelegt: 
Modul Frühbetreuung Fr. 10.00 
Modul Mittagsbetreuung max.  Fr. 22.25 
Modul Frühnachmittagsbetreuung Fr. 10.00 
Modul Spätnachmittagsbetreuung Fr. 20.00 
Modul Schulferienbetreuung (ganzer Tag) Fr. 60.00 
3 Die kantonalen Subventionen werden bis 31. Juli 2018 mit 
10 % in Abzug gebracht.1 
 

 § 4 
Normkosten Tagesfami-
lienbetreuung (§ 7 Kita-
Verordnung) 

1 Die Normkosten pro Betreuungsstunde bei der Tagesfamilien-
betreuung werden bei maximal Fr. 10.-- festgelegt.  
2 Die kantonalen Subventionen werden bis 31. Juli 2018 mit 
10 % in Abzug gebracht.1 

                                            
1 Fassung im Sinne des Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreu-
ungsgesetz, KiBeG) vom 12. Januar 2016, in Kraft seit 1. August 2016, Stand 1. August 2016 
(SAR 815.300) 



 
 

 3 Weitere Kosten bei der Tagesfamilienbetreuung werden nicht 
subventioniert, insbesondere betrifft dies die Vermittlungspau-
schale, allfällige Übernachtungskosten, die Essenskosten und 
die Wartestunden (bei Schulkindern). 
 

 § 5 

Gewichtung der Betreu-
ungstage (§ 8 Kita-Ver-
ordnung) 

1 Für Kinder unter 18 Monaten wird der Gewichtungsfaktor bei 
1.5 festgelegt 
2 Für Kinder älter als 18 Monate und bis zum Eintritt in den Kin-
dergarten wird der Gewichtungsfaktor bei 1 festgelegt. 
3 Ab Kindergarten- bzw. Schuleintritt wird der Gewichtungsfak-
tor bei 0.8 festgelegt. 
 

 § 6 
Inkrafttreten 1 Die Ausführungsbestimmungen treten am 11. August 2014 in 

Kraft und ersetzen diejenigen vom 3. Juni 2013. 
Inkrafttreten, (§ 21 
Kita-Verordnung)  

2 Die Kita-Verordnung tritt auf den 1. Januar 2013 in Kraft. 
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